
 

 

 
 

 

Ausschreibung 
Clubmeisterschaften 2025 

 
Start:   Samstag/Sonntag, 30. und 31. August 2025 

ab 9:00 Uhr / Serienstart 
 
Spielart:  2 x 18 Loch Einzel-Zählwettspiel, vorgabenwirksam 
 
Nenngeld:  nur für Mitglieder € 25,00 für beide Turniertage 
 
Teilnehmeranzahl: Mindestens 3, maximal 120 Teilnehmer 
 
Nennungen:  Im Sekretariat des GC Schloss Ernegg oder online unter www.golf.at 
 
Nennschluss:  Freitag, 30. August 2025 um 11 Uhr 
 
Abschläge:  Herren: gelb • Damen: rot • Junioren: rot 
 
Wertung: Herren und Damen werden getrennt gewertet. Bei Schlaggleichheit (1. Platz) 

kommt es zu einer Spielfortsetzung über die Löcher 1, 2 und 18. Bei noch-
maliger Schlaggleichheit kommt es zu einer weiteren Spielfortsetzung im 
Sudden Death-Modus über die Löcher 1, 2 und 18. 

 
Preise:   1., 2., 3. Platz Clubmeisterin / 1., 2., 3. Platz Clubmeister 
   1. Platz Clubmeisterin MidAm / 1. Platz Clubmeister MidAm  
   1. Platz Clubmeisterin Seniorinnen / 1. Platz Clubmeister Senioren 

1. Platz Clubmeisterin Masters Seniorinnen / 1. Platz Clubmeister Masters 
Senioren 

   1. Platz Clubmeister Jugend inkl. Junioren 
 

Die Siegerehrung und das gemeinsame Essen finden am Sonntag nach 
Eintreffen des letzten Flights statt! 

 
 

Spielergruppen:  Spielergruppen werden im Sinne eines zügigen Spiels zusammengestellt. 
 

Spielbedingungen: Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) der R&A 
Rules Limited, den ÖGV-Vorgaben und Spielbestimmungen, den aktuellen ÖGV-
Wettspielbedingungen, sowie den Platzregeln des GC Schloss Ernegg. 

 

Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des GC Schloss Ernegg, die zumindest über 
eine Stammvorgabe von 54 verfügen. 

 
Wettspielleitung: Wird vor dem Turnier bekanntgegeben. Die Entscheidungen der Wettspielleitung sind 

endgültig. Die Wettspielleitung behält sich das Recht vor, die Ausschreibung bis zum 
1. Start zu ändern. Nach dem 1. Start sind Änderungen der Ausschreibung nur bei 
Vorliegen sehr außergewöhnlicher Umstände zulässig. Eingesetzte Starter handeln im 
Rahmen ihrer Aufgaben im Auftrag der Wettspielleitung. 

 

Wettspielende:  Das Wettspiel endet mit Abschluss der Siegerehrung. 


